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Satzung der  
The Grounds Real Estate Development AG 

(Stand: Hauptversammlung vom 23. Juni 2025) 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 Firma, Sitz und Dauer 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:  

The Grounds Real Estate Development AG 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. 

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Immobiliengeschäften 

und damit zusammenhängenden Geschäften jedweder Art, insbesondere der 

Erwerb, das Halten und Verwalten, die Entwicklung, die Erschließung, die Be-

wirtschaftung und die Veräußerung von Immobilien oder Anteilen daran, insbe-

sondere von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten sowie Bauten in allen rechts- und Nutzungsformen vorwiegend in 

Deutschland. Die Gesellschaft kann sich ferner im Bereich der Entwicklung und 

Vermarktung von technischem, kaufmännischen und sonstigen Know-how und 

der Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobi-

liengeschäften betätigen. 

(2) Die Gesellschaft kann Beteiligungen an deutschen oder ausländischen Perso-

nen- und Kapitalgesellschaften erwerben, halten und veräußern, die die vorbe-

zeichneten Geschäfte betreiben. Sie kann den Unternehmensgegenstand auch 

nur teilweise ausfüllen oder ausschließlich durch die Unternehmen verfolgen, 

an denen sie beteiligt ist, sich also auf die Funktion einer Holdinggesellschaft, 

die derartige Beteiligungen verwaltet, beschränken. 

(3) Die Gesellschaft kann auch andere Geschäfte vornehmen, die dem Gesell-

schaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen können und/oder mit ihm im Zu-

sammenhang stehen oder die satzungskonform zur Verwaltung des Gesell-
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schaftsvermögens dienen. Die Gesellschaft wird ausschließlich im eigenen 

Namen und auf eigene Rechnung tätig. 

(4) Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne 

des Kapitalanlagegesetzbuchs machen würden, werden nicht ausgeübt. 

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 3 Grundkapital 

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 49.454.740,00 und ist eingeteilt 

in 49.454.740 Stückstammaktien. 

§ 4 Bedingtes Kapital 

(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 24.727.370,00 durch Ausgabe von bis zu 

24.727.370 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechti-

gung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwen-

dungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. Juni 

2025 unter Tagesordnungspunkt 7 ausgegeben werden. Dabei wird die beding-

te Kapitalerhöhung nur insoweit durchgeführt, wie 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von 

der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund 

des in der Hauptversammlung vom 23. Juni 2025 gefassten Ermächti-

gungsbeschlusses bis zum 22. Juni 2030 ausgegeben wurden, von ihrem 

Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft 

sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten 

Kapital 2025 zu bedienen, oder 

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder 

Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Kon-

zernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 23. Juni 

2025 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 22. Juni 2030 aus-

gegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Gesellschaft 

sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten 

Kapital 2025 zu bedienen. 
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Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbe-

schlusses der Hauptversammlung vom 23. Juni 2025 unter Tagesordnungs-

punkt 7, d.h. insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsen-

kurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor 

der Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der Schuldverschrei-

bungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wert-

papierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolge-

system) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht statt-

findet, derjenigen Börse, an der in diesen zehn Börsenhandelstagen die meis-

ten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, vor der Be-

schlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der jeweiligen Schuldver-

schreibungen unter Berücksichtigung von Anpassungen gemäß der im Be-

schluss der vorgenannten Hauptversammlung bestimmten Verwässerungs-

schutzregeln. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem je-

weiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2025 

abzuändern. 

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.750.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 1.750.000 auf den Namen lautenden nennbetragslosen Stück-

aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Das Bedingte Kapital 2020 dient 

ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der 

ordentlichen Hauptversammlung vom 28. August 2020 gemäß Tagesordungs-

punkt 7 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der 

Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der ordentlichen Hauptver-

sammlung vom 28. August 2020 gemäß Tagesordungspunkt 7 lit. a) cc) als 

Ausübungspreis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Die 

neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordent-

liche Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch nicht über 

die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitaler-

höhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betrof-

fen ist, ist der Aufsichtsrat allein ermächtigt. 

§ 5 Genehmigtes Kapital 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapi-

tal der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Juni 2030 um ins-gesamt bis zu EUR 

24.727.370,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 24.727.370 

Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
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nehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 

zu. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss 

des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der be-

reits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und 

Ausstattung zum Zeit-punkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesent-

lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet 

und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

gewahrt sind. Auf den Be-trag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anz-

rechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermäch-

tigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entspre-

chender An-wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehung-

weise veräußert werden, soweit eine derartige An-rechnung gesetzlich geboten 

ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der 

neuen Ak-tien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Ver-pflichtung 

des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesell-

schaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem 

oder den Drit-ten zu zahlen ist; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerbli-

chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizen-

zen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschrei-bungen und sonstigen Finan-

zinstrumenten; 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-

sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-

bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ih-

res Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 

Wandlungspflicht zustünde; 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. 
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-

halt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und 

ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, 

dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, ei-

nem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 

Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen 

mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Be-

zug anzubieten. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem je-

weiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 

2025 abzuändern. 

§ 6 Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Namen. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls 

nichts anderes beschlossen wird. 

(2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Er-

neuerungsscheine sowie von Schuldverschreibungen und Zinsscheinen be-

stimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die jeweils mehre-

re Aktien verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbrie-

fung seines Anteils ist ausgeschlossen; dies gilt, auch wenn ausgegebene Ak-

tien eingereicht oder für kraftlos erklärt werden. 

(4) Die Gesellschaft führt ein elektronisches Aktienregister. Die Aktionäre haben 

der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister, soweit es sich um natürli-

che Personen handelt, ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum und 

soweit es sich um juristische Personen oder (teil-)rechtsfähige Gesellschaften 

handelt, ihren Namen oder ihre Firma, ihren Sitz und ihre Geschäftsanschrift 

sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft 

und – sofern vorhanden – ihre elektronische Postadresse anzugeben. Mitzutei-

len ist ferner, inwieweit die Aktien demjenigen, der als Inhaber im Aktienregister 

eingetragen werden soll, auch gehören. Gehören die Aktien nicht demjenigen, 

der als Inhaber im Aktienregister eingetragen werden soll, so hat dieser die An-
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gaben nach Satz 2 dieses Absatzes auch zu demjenigen zu übermitteln, für den 

er die Aktien hält. 

III. DER VORSTAND 

§ 7 Zusammensetzung des Vorstands 

 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die 

Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das 

Grundkapital mehr als drei (3) Millionen Euro beträgt, kann der Aufsichtsrat be-

stimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. 

§ 8 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(2) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der 

Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzelfall be-

schließen, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands im Innenver-

hältnis nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen. 

(3) Der Vorstand kann in allen Fragen der Geschäftsführung die Entscheidung der 

Hauptversammlung herbeiführen. 

§ 9 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft 

mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesell-

schaft allein zu vertreten.  

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern generell oder für den 

Einzelfall die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechts-

geschäften mit sich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. 
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IV. DER AUFSICHTSRAT 

§ 10 Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu 

wählenden Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum 

beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der Haupt-

versammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt 

werden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so 

erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl 

stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 

Aufsichtsratsmitglieds. Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtsdauer 

des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(4) Jedes Mitglied und jedes Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt mit ei-

ner Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mittei-

lung an den Vorsitzenden des Vorstands niederlegen. 

(5) Die Abberufung von durch die Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bedarf 

der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

§ 11 Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu 

gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer 

besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an 

Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vor-

sitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein 

Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer Hauptver-

sammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 



- 8 - 

 

 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für 

dessen restliche Amtszeit zu wählen. 

(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Wahl eines neuen Vor-

sitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft 

im Aufsichtsrat hinaus, im Amt. 

§ 12 Ausschüsse des Aufsichtsrats 

 Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben 

und Befugnisse bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, so-

weit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen 

werden. Für Beschlussfassungen in den Ausschüssen gelten die folgenden 

Bestimmungen entsprechend, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen. 

§ 13 Sitzungen des Aufsichtsrats 

(1) Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - beruft die 

Sitzungen des Aufsichtsrats mit einer Frist von zwei Wochen per e-Mail, schrift-

lich oder fernschriftlich (Telefax) ein. Bei der Berechnung der Frist werden der 

Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. 

In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist bis auf einen 

Tag abkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. In die-

sen Fällen bedürfen die Beschlüsse auf Antrag mindestens eines Aufsichtsrats 

der Bestätigung durch die nächste ordentliche Aufsichtsratssitzung. 

(2) Mit der Einladung sind Ort, Tag, Zeit sowie die einzelnen Gegenstände der Ta-

gesordnung so eindeutig mitzuteilen, dass bei der Sitzung abwesende Auf-

sichtsratsmitglieder von ihrem Recht der schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch 

machen können. Der Vorsitzende kann von der Bekanntgabe einzelner Punkte 

der Tagesordnung absehen, soweit dies nach seinem pflichtgemäßen Ermes-

sen zur Vermeidung von Nachteilen für die Gesellschaft oder mit ihr verbunde-

ne Unternehmen ratsam erscheint. 

(3) Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf 

hierüber nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 

Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu 

geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist 
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der Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen; der Beschluss wird erst 

wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht 

widersprochen haben. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats 

unter der zuletzt dem Vorsitzenden bekanntgegebenen e-Mail-Adresse, An-

schrift beziehungsweise Telefaxnummer ordnungsgemäß zu einer Sitzung ein-

geladen wurden und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teil-

nehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder, die durch ein in der Sitzung per-

sönlich anwesendes Aufsichtsratsmitglied schriftliche Stimmabgaben überrei-

chen lassen, nehmen an der Beschlussfassung teil. Die Teilnahme ist auch per 

Telefon-, Internet- oder Videokonferenz möglich. 

(5) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse kann der Vorstand 

mit beratender Stimme teilnehmen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied wider-

spricht. 

(6) Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - leitet die 

Sitzungen des Aufsichtsrats und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungs-

gegenstände sowie die Art der Abstimmung. 

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die 

vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. 

§ 14 Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Stimmenthal-

tungen werden bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitge-

zählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet – auch bei Wahlen – die Stimme des 

Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an der Beschlussfassung teil-

nimmt, die Stimme seines Stellvertreters. 

(2) Eine auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgende Beschlussfas-

sung oder Wahl durch schriftliche, elektronische, fernmündliche oder fernschrift-

liche (Telefax) Stimmabgabe ist zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied die-

sem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemes-

senen Frist widerspricht; § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Niederschrift über 

schriftlich, telegraphisch, fernmündlich oder fernschriftlich (Telefax) gefasste 
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Beschlüsse hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und sämtli-

chen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten. 

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Auf-

sichtsrats erforderlichen Willenserklärungen, im Namen des Aufsichtsrats, ab-

zugeben und entgegenzunehmen. 

§ 15 Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehö-

rigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 

jährliche Vergütung in Höhe von EUR 15.000. Der Vorsitzende erhält den 2-

fachen Betrag. Der Stellvertreter erhält den 1,5-fachen Betrag. Aufsichtsrats-

mitglieder, die ihre Funktion nicht während eines vollen Jahres innehatten, er-

halten die Vergütung zeitanteilig. 

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen. 

(3) Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des 

Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in 

Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 

§16 Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder 

(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Be-

triebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichts-

rat bekannt geworden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder - auch nach dem 

Ausscheiden aus dem Amt - Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des 

Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind 

zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied - auch nach dem Ausscheiden aus dem 

Amt -, vertrauliche Angaben, Geheimnisse oder Informationen, von denen nicht 

mit Sicherheit auszuschließen ist, dass es sich um vertrauliche Angaben oder 

Geheimnisse handelt, an Dritte weiterzugeben, so hat er dies dem Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats und dem Vorstand unter Bekanntgabe des Empfängers zuvor 

schriftlich mitzuteilen und diesen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob 

die Weitergabe der Information mit Abs. 1 vereinbar ist. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied hat im Falle seines Aus-

scheidens aus dem Amt sämtliche in seinem Besitz befindlichen vertraulichen 
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Unterlagen der Gesellschaft an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder den 

Vorstand auszuhändigen. 

V. DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 17 Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate ei-

nes jeden Geschäftsjahres statt. 

(2) Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstands und des Auf-

sichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl eines Abschluss-

prüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des 

Jahresabschlusses. 

(3) Außerordentliche Hauptversammlungen sind in den durch Gesetz bestimmten 

Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptver-

sammlung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesen-

heit am Ort der Hauptversammlung nicht möglich, so kann es an der Hauptver-

sammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, insbeson-

dere wenn das betroffene Mitglied: 

(i) seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, oder 

(ii) versichert, aus persönlichen oder beruflichen Gründen verhindert zu sein. 

(5) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton 

übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der 

die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Der Vorstand entscheidet über 

Form, Umfang und gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Übertra-

gung. Die Form und der Umfang der Übertragung sind in der Einberufung be-

kannt zu geben. 

§ 18 Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in den gesetz-

lich vorgeschriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen. 
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(2) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz 

der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

 

(3) Der Vorstand ist für den Zeitraum bis zum 20. Juni 2027 berechtigt, Hauptver-

sammlungen auch als sogenannte virtuelle Hauptversammlung ohne physische 

Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten einzuberufen. 

§ 19 Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft 

eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet 

haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hier-

für mitgeteilten Adresse spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zu-

gehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 

vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs 

sind nicht mitzurechnen. 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Bevollmächti-

gung werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht, in der auch eine Erleichterung von der Textform bestimmt werden 

kann. § 135 AktG bleibt unberührt. 

(3) Hat die Gesellschaft Stimmrechtsvertreter benannt und werden diese Stimm-

rechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, kann die Voll-

macht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in jeder von der Gesell-

schaft zugelassenen Weise erteilt werden. Die Einzelheiten für die Bevollmäch-

tigung werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme 

an der Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 

zu treffen. 
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§ 20 Versammlungsleitung 

(1) Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichts-

rats, im Falle seiner Verhinderung oder, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein 

Amt aus sonstigen Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide 

verhindert oder nehmen das Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der 

Aufsichtsrat durch einen vor oder während der Hauptversammlung gefassten 

Beschluss einen Versammlungsleiter bestimmen. Macht der Aufsichtsrat hier-

von keinen Gebrauch, kann auch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied einen Ver-

sammlungsleiter bestimmen. Machen mehrere Aufsichtsratsmitglieder hiervon 

Gebrauch, gilt die Bestimmung durch das an Lebensjahren älteste Aufsichts-

ratsmitglied. Erfolgt eine Bestimmung auch nicht durch ein einzelnes Aufsichts-

ratsmitglied, wird der Versammlungsleiter aus der Mitte der Aktionäre durch die 

Hauptversammlung unter Leitung des anwesenden Aktionärs, der die meisten 

Stimmen vertritt, gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge in der die Gegenstände der 

Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstim-

mungen. 

§ 21 Stimmrecht und Beschlussfassung 

(1) Je eine Stückstammaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt, so-

bald die gesetzliche Mindesteinlage auf die Aktie geleistet ist. 

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit der 

einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung auf die vertretenen stimmbe-

rechtigten Stückaktien entfallenden Betrags des Grundkapitals, soweit nicht das 

Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit erfordert. Stimment-

haltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. 

(3) Insbesondere für die Beschlussfassung über 

(a) die Vornahme einer Satzungsänderung, mit Ausnahme einer Änderung des 

Gegenstandes des Unternehmens, 

(b) eine ordentliche Kapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht 

ausgeschlossen wird, oder 
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(c) die Ausgabe von Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und die Gewäh-

rung von Genussrechten, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausge-

schlossen wird, 

 genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(4) Wird bei Wahlen eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimme im ersten 

Wahlgang nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter denjenigen Personen 

statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit auch 

im zweiten Wahlgang entscheidet das Los. 

(5) Die Hauptversammlung kann sich mit einer Mehrheit von 75% der abgegebe-

nen Stimmen eine Geschäftsordnung geben. Zur Aufhebung der Geschäftsord-

nung genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

VI. GESCHÄFTSJAHR, ERMITTLUNG UND VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 

§ 22 Geschäftsjahr und Gewinnermittlung 

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum darauffolgenden 31. Dezember 

eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das 

mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister beginnt und am 31. De-

zember endet. 

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen Rege-

lungen aufzustellen, falls erforderlich zu prüfen und festzustellen. 

§ 23 Gewinnverwendung 

(1) Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung. 

(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien gemäß 

§ 60 Abs. 3 AktG abweichend beschlossen werden. 

(3) Soweit Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss feststellen, sind sie er-

mächtigt, den gesamten Jahresüberschuss abzüglich des für die Ausschüttung 

einer Dividende von 4 % erforderlichen Betrags in andere Gewinnrücklagen 

einzustellen. 

(4) Die Hauptversammlung kann eine Sachausschüttung beschließen. 
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VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 24 Satzungsänderungen 

 Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung be-

treffen, insbesondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital 

entsprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem 

und genehmigtem Kapital, zu beschließen. 

§ 25 Bekanntmachungen 

 Die nach Gesetz oder Satzung notwendigen Bekanntmachungen der Gesell-

schaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger für die Bundesrepublik 

Deutschland. 

§ 26 Gründungsaufwand 

 Die Gründungskosten trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von EUR 5.000,00. 

  



- 16 - 

 

 

 

In meiner Eigenschaft als Notar bescheinige ich, dass die geänderten Bestimmungen der 

Satzung mit den Beschlüssen gem. TOP 6 und TOP 8 der Hauptversammlung vom 

23.06.2025 über die Satzungsänderung und die unveränderten Bestimmungen mit der zu-

letzt zum Handelsregister eingereichten Fassung der Satzung übereinstimmen. 

 

Berlin, 21.07.2025 

        gez. P. Heidemann 

        Patrick Heidemann, Notar 

 

 

 

L.S. 



Die wörtliche Übereins�mmung des Dokumentes mit der mir vorliegenden Urschri� der Urkunde wird hiermit
beglaubigt.

Berlin, den 24.07.2025

Patrick Heidemann, Notar
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